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24.) Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Stadt Ochtrup für das  
Haushaltsjahr 2026 

 
 
 

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT OCHTRUP 
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR  2026  

 
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618), hat der Rat der Stadt Ochtrup mit 
Beschluss vom 25.02.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 
 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben 
der Stadt Ochtrup voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendun-
gen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwen-
digen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 
 
 
im Ergebnisplan mit dem 
 
Gesamtbetrag der Erträge auf 68.638.082 € 
 
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 71.629.304 € 
 
 
im Finanzplan mit dem 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 63.420.252 € 
Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 66.447.290 € 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus der Investitionstätigkeit auf 8.541.456 € 
Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus der Investitionstätigkeit auf 23.865.051 € 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus der Finanzierungstätigkeit auf 15.300.000 € 
Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus der Finanzierungstätigkeit auf 1.805.987 € 
 
festgesetzt. 
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§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der Kredite deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird 
auf 15.300.000 € festgesetzt. 
 
 

§ 3 
 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Inves-
titionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 27.900.000 € festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahreser-
gebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.991.222 € festgesetzt. 
 
 

§ 4a 
 

Die in der Bilanz ausgewiesene Bilanzierungshilfe in Höhe von 6.555.526 € wird ge-
mäß § 6 Abs. 2 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) gegen das  
Eigenkapital (Allgemeine Rücklage) erfolgsneutral ausgebucht. 
 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen 
werden dürfen, wird auf 12.000.000 € festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie 
folgt festgesetzt: 
 

1. Grundsteuer 
 
1.1. Grundsteuer A  

•   für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe auf   325 v.H. 
 
1.2. Grundsteuer B  

• für die unbebauten Grundstücke (§ 247 des Bewertungsge- 
setzes) und bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 Abs. 3  
des Bewertungsgesetzes im Sachwertverfahren zu bewerten  
sind (Nichtwohngrundstücke)  auf      775 v.H. 

• für die bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 Abs. 2 des 
Bewertungsgesetzes im Ertragswertverfahren zu  
bewerten sind (Wohngrundstücke) auf      612 v.H. 

 
2. Gewerbesteuer auf   450 v.H. 
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Die Darstellung der Hebesätze hat lediglich deklaratorische Wirkung. Der Rat der Stadt 
Ochtrup hat am 12.12.2024 die Satzung über die Festsetzung der Hebe- 
sätze für die Realsteuern der Stadt Ochtrup (Hebesatzsatzung) beschlossen. 
 
 

§ 7 
 

1. Als unerheblich im Sinne des § 83 GO NRW gelten über- und außerplanmäßige 
Aufwendungen und Auszahlungen, die 
 
a) auf gesetzlicher Verpflichtung oder vertraglicher Bindung beruhen. 
 
b) durch den Haupt- und Finanzausschuss oder den Rat der Stadt Ochtrup im 

Rahmen von Einzelbeschlüssen (z.B. Grunderwerb) beschlossen wurden. 
 
c) zur Verwendung zweckgebundener Erträge und Einzahlungen erforderlich 

sind. 
 
d) sich auf inneren Verrechnungsverkehr oder Jahresabschlussbuchungen (ein-

schließlich Anlagenbuchhaltung) beziehen. 
 
e) in sonstigen Fällen den Betrag von 50.000 € nicht übersteigen. 
 

2. Übersteigen die Aufwendungen und Auszahlungen in den Fällen der Nr. 1. e) den 
Betrag von 20.000 €, so bedürfen sie der vorherigen Zustimmung des Haupt- und 
Finanzausschusses. 

 
3. Die Regelungen der Punkte 1 und 2 gelten analog für Verpflichtungsermächtigun-

gen. 
 
4. Der Kämmerer kann mit Zustimmung der Bürgermeisterin und des Rates gemäß 

§ 83 Abs. 1 GO NRW die Entscheidungsbefugnis auf andere Bedienstete übertra-
gen. 

 
 
 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2026 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gem. § 80 Abs. 5 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) dem Landrat als untere staatliche Ver-
waltungsbehörde in Steinfurt mit Schreiben vom 20.03.2026 angezeigt worden. 
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen liegt zur Einsichtnahme bis zum Ende der 
Auslegung des Jahresabschlusses 2026 während der Dienststunden im Rathaus, Zim-
mer 25, öffentlich aus und ist unter der Adresse www.ochtrup.de im Internet verfügbar. 
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Hinweis: 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der GO NRW wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-

verfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennut-

zungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der/die Bürgermeister/in hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
 
 
Ochtrup, den 20. April 2026 STADT OCHTRUP 
 Die Bürgermeisterin 
 gez. Christa Lenderich 
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25.) Bekanntmachung der vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes  
Nr. 45 L „Gewerbe- und Industriegebiet Am Langenhorster Bahnhof“ der 
Stadt Ochtrup 
hier: Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
 
 
Bestätigung: 
 
Es wird nach § 2 Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) bestätigt, dass der 
Wortlaut des nachstehenden Beschlusses mit dem Ratsbeschluss übereinstimmt und dass 
nach § 2 Abs. 1 und 2 der BekanntmVO verfahren worden ist. 
 
48607 Ochtrup, den 27.04.2026 
 
        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 
 
 
 
 

Bekanntmachung 
 
Vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 45 L „Gewerbe- und Industriegebiet 
Am Langenhorster Bahnhof“ 
hier: Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Der Rat der Stadt Ochtrup hat in seiner Sitzung am 23.04.2026 die Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 45 L „Gewerbe- und Industriegebiet Am Langenhorster Bahnhof“ gemäß § 10 
BauGB im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB ohne Durchführung einer Umweltprü-
fung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB als Satzung einschließlich Begründung hierzu beschlossen. 
 
Wesentliches Ziel dieses Bauleitplanverfahrens ist die Schaffung von Wohnraum für pflegebe-
dürftige Menschen. 
 
Der Geltungsbereich ist im anliegenden Plan gekennzeichnet und wird durch die Grenzen des 
Flurstücks 399, Flur 74, der Gemarkung Ochtrup geometrisch eindeutig begrenzt. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 45 L soll in der Weise geändert werden, dass im Bereich des Allge-
meinen Wohngebiets (WA) ein Höchstmaß von zwei Vollgeschossen bei einer maximalen Ge-
bäudehöhe von 8,0 m ermöglicht wird. 
 
Mit Rechtskraft der Änderung des Bebauungsplanes werden die betreffenden Festsetzungen 
des rechtskräftigen Bebauungsplanes aufgehoben. 
 
Die vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes einschließlich Begründung kann auf der 
Homepage der Stadt Ochtrup unter folgendem Link https://www.ochtrup.de/bauen-um-
welt/stadtplanung/flaechennutzungsplan-bebauungsplaene-satzungen/interaktive-bauleitpla-
nuebersicht/ eingesehen werden. 
 
Eine andere leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit besteht darin, die Planunterlagen im 
Fachbereich III – Planen, Bauen und Umwelt - der Stadt Ochtrup, Hinterstr. 20, 48607 Ochtrup, 
während der Öffnungszeiten 
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montags + mittwochs  von 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr 
dienstags   von 14.00 – 16.00 Uhr 
donnerstags   von 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr 
freitags   von 09.00 – 12.00 Uhr 
 
oder außerhalb der Öffnungszeiten nach Abstimmung 

 
einzusehen. Um vorherige Terminabsprache per E-Mail: bauleitplanung@ochtrup.de oder per 
Telefon unter 02553/73-350 oder -352 wird gebeten. 
 
Soweit in den textlichen Festsetzungen auf technische Regelwerke – DIN-Normen, Richtlinien 
anderer Art, etc. – oder Gutachten Bezug genommen wird, können diese ebenfalls bei der 
Stadt Ochtrup an vorgenannter Stelle zu den allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden. 
DIN-Normen werden vom Deutschen Institut für Normung, Berlin, herausgegeben und können 
auch über die Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, www.beuth.de, bezogen werden. Sie sind 
außerdem beim Deutschen Patentamt hinterlegt. 
 
Diese Bekanntmachung ist im Amtsblatt der Stadt Ochtrup veröffentlicht und kann unter 
www.ochtrup.de, auf der Startseite unter „Amtsblatt“ abgerufen werden. 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der Satzungsbeschluss zur Änderung des Bebauungsplanes wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 
BauGB öffentlich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt die Änderung in Kraft. Mit 
Rechtskraft der Änderung des Bebauungsplanes werden die betreffenden Festsetzungen des 
rechtskräftigen Bebauungsplanes aufgehoben. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit gültigen Fassung kann gemäß § 7 Abs. 6 GO 
NRW gegen die Satzung nach Ablauf von 6 Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Ochtrup vorher gerügt und da-

bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Hinweise gemäß §§ 44 und 215 BauGB: 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige 
Nutzung durch diesen Bauleitplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen 
wird hingewiesen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich: 
 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeich-

neten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 

über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, 
 

mailto:bauleitplanung@ochtrup.de
http://www.ochtrup.de/
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wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntmachung des Bebauungsplanes 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden sind. 
 
 
48607 Ochtrup, den 27.04.2026 
 
        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 
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26.) Bekanntmachung der vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes  
Nr. 79 „Gewerbe- und Industriegebiet Weiner“, Teilbereich II, der Stadt 
Ochtrup 
hier: Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
 
 
 
Bestätigung: 
 
Es wird nach § 2 Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) bestätigt, dass der 
Wortlaut des nachstehenden Beschlusses mit dem Ratsbeschluss übereinstimmt und dass 
nach § 2 Abs. 1 und 2 der BekanntmVO verfahren worden ist. 
 
48607 Ochtrup, den 27.04.2026 
 
        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 
 
 
 

Bekanntmachung 
 
Vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 79 „Gewerbe- und Industriegebiet 
Weiner“, Teilbereich II 
hier: Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Der Rat der Stadt Ochtrup hat in seiner Sitzung am 23.04.2026 die Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 79 „Gewerbe- und Industriegebiet Weiner“, Teilbereich II gemäß § 10 BauGB im 
vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung gemäß 
§ 2 Abs. 4 BauGB als Satzung einschließlich Begründung hierzu beschlossen. 
 
Wesentliches Ziel dieses Bauleitplanverfahrens ist die Änderung der Gebäudehöhe auf 
30,0 m. 
 
Der Geltungsbereich ist im anliegenden Plan gekennzeichnet und umfasst die Flurstücke 37 
tlw., 38 tlw., 39 tlw. und 32 tlw. 
 
Die angegebenen Flurstücke liegen in der Flur 142 der Gemarkung Ochtrup. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 79, Teilbereich II soll in der Weise vereinfacht geändert werden, dass 
 

• die maximale Gebäudehöhe von 20,0 m auf 30,0 m angehoben wird. 
 
Mit Rechtskraft der Änderung des Bebauungsplanes werden die betreffenden Festsetzungen 
des rechtskräftigen Bebauungsplanes aufgehoben. 
 
Die vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes einschließlich Begründung kann auf der 
Homepage der Stadt Ochtrup unter folgendem Link https://www.ochtrup.de/bauen-um-
welt/stadtplanung/flaechennutzungsplan-bebauungsplaene-satzungen/interaktive-bauleitpla-
nuebersicht eingesehen werden. 
 
Eine andere leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit besteht darin, die Planunterlagen im 
Fachbereich III – Planen, Bauen und Umwelt - der Stadt Ochtrup, Hinterstr. 20, 48607 Ochtrup, 
während der Öffnungszeiten 
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montags + mittwochs  von 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr 
dienstags   von 14.00 – 16.00 Uhr 
donnerstags   von 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr 
freitags   von 09.00 – 12.00 Uhr 
oder außerhalb der Öffnungszeiten nach Abstimmung 

 
einzusehen. Um vorherige Terminabsprache per E-Mail: bauleitplanung@ochtrup.de oder per 
Telefon unter 02553/73-350 oder -352 wird gebeten. 
 
Soweit in den textlichen Festsetzungen auf technische Regelwerke – DIN-Normen, Richtlinien 
anderer Art, etc. – oder Gutachten Bezug genommen wird, können diese ebenfalls bei der 
Stadt Ochtrup an vorgenannter Stelle zu den allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden. 
DIN-Normen werden vom Deutschen Institut für Normung, Berlin, herausgegeben und können 
auch über die Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, www.beuth.de, bezogen werden. Sie sind 
außerdem beim Deutschen Patentamt hinterlegt. 
 
Diese Bekanntmachung ist im Amtsblatt der Stadt Ochtrup veröffentlicht und kann unter 
www.ochtrup.de, auf der Startseite unter „Amtsblatt“ abgerufen werden. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der Satzungsbeschluss zur Änderung des Bebauungsplanes wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 
BauGB öffentlich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt die Änderung in Kraft. Mit 
Rechtskraft der Änderung des Bebauungsplanes werden die betreffenden Festsetzungen des 
rechtskräftigen Bebauungsplanes aufgehoben. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit gültigen Fassung kann gemäß § 7 Abs. 6 GO 
NRW gegen die Satzung nach Ablauf von 6 Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Ochtrup vorher gerügt und da-

bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Hinweise gemäß §§ 44 und 215 BauGB: 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige 
Nutzung durch diesen Bauleitplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen 
wird hingewiesen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich: 
 
4. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeich-

neten Verfahrens- und Formvorschriften, 
5. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 

über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
6. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, 
 
  

mailto:bauleitplanung@ochtrup.de
http://www.ochtrup.de/
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wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntmachung des Bebauungsplanes 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden sind. 
 
 
 
48607 Ochtrup, den 27.04.2026 
 
        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 
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27.) Bekanntmachung der 113. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Stadt Ochtrup im Bereich westlich der Straße Am Spieker 
hier: Genehmigung und Wirksamkeit 
 
 

Bekanntmachung 
 
113. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Ochtrup im Bereich westlich der 
Straße Am Spieker 
hier: Genehmigung und Wirksamkeit 
 
 
Die vom Rat der Stadt Ochtrup in seiner Sitzung am 18.12.2025 beschlossene 113. Änderung 
des Flächennutzungsplanes der Stadt Ochtrup im Bereich westlich der Straße Am Spieker ist 
gemäß Verfügung der Bezirksregierung vom 14.04.2026 nach § 6 des Baugesetzbuches 
(BauGB) mit folgendem Wortlaut genehmigt worden: 
 
„Gemäß § 6 des Baugesetzbuchs genehmige ich die vom Rat der Stadt Ochtrup am 
18.12.2025 beschlossene 113. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Ochtrup. 
 
Münster, den 14.04.2026 
 
Bezirksregierung Münster 
Az.: 35.02.01.700-017/2026.0002 
L.S. 
 
Im Auftrag: 
Timo Kruse“ 
 
 
Der Geltungsbereich ist im anliegenden Plan gekennzeichnet und wird wie folgt begrenzt: 
 
Im Norden durch die nördlichen Grenzen der Flurstücke 209, 23 und 295, 
 
im Osten durch die östlichen Grenzen der Flurstücke 295, 296 und 293, 
 
im Süden durch die Gronauer Straße tlw., 
 
im Westen durch die westliche Grenze des Flurstückes 209. 
 
Die angegebenen Flurstücke und Straßen liegen in der Flur 31 der Gemarkung Ochtrup. 
 
Der Flächennutzungsplan soll in der Weise geändert werden, dass die Sondergebietsauswei-
sung erweitert wird. 
 
Durch die räumliche Zusammenlegung des Getränkemarktes und des Raiffeisenmarktes wird 
die Ausweisung eines Sondergebietes „großflächiger Einzelhandel“ mit der Zweckbestimmung 
Bau- und Gartenmarkt, Getränkemarkt und zoologischer Bedarf erforderlich. Verkaufsflächen 
sind nur im Bereich des aus den Flurstücken Nr. 23 und Nr. 295 gebildeten Grundstücks zu-
lässig. 
 
Die maximale Gesamtverkaufsfläche wird auf 1.250 m² begrenzt. 
Für die einzelnen Sortimente gelten folgende Obergrenzen: 
Für den Getränkemarkt wird die maximale Verkaufsfläche auf 275 m² reduziert, für den zoolo-
gischen Bedarf sind maximal 320 m² zulässig und die maximale Verkaufsfläche für den Bau- 
und Gartenmarkt wird mit 900 m² festgelegt. 
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Das zulässige Kernsortiment des Bau- und Gartenmarktes besteht aus: 
• Gartenbedarf und Gartengeräte, Pflanzen, Pflanzenschutz, Erden 
• Werkzeuge, Eisenwaren 
• Malerbedarf 
• Arbeitsschutzkleidung und Arbeitsschutzschuhe 
• Reitartikel 

 
Die Verkaufsfläche für Rand- und Nebensortimente beträgt max. 10%. 
Mit Bekanntmachung der Genehmigung der Änderung des Flächennutzungsplanes werden die 
betreffenden Festsetzungen des wirksamen Flächennutzungsplanes aufgehoben. 
 
Die 113. Änderung des Flächennutzungsplanes einschließlich Begründung und zusammen-
fassender Erklärung kann auf der Homepage der Stadt Ochtrup unter folgendem Link 
https://www.ochtrup.de/bauen-umwelt/stadtplanung/flaechennutzungsplan-bebauungspla-
ene-satzungen/interaktive-bauleitplanuebersicht/ eingesehen werden. 
 
Eine andere leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit besteht darin, die Planunterlagen im 
Fachbereich III – Planen, Bauen und Umwelt - der Stadt Ochtrup, Hinterstr. 20, 48607 Ochtrup, 
während der Öffnungszeiten 
 

montags + mittwochs  von 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr 
dienstags   von 14.00 – 16.00 Uhr 
donnerstags   von 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr 
freitags   von 09.00 – 12.00 Uhr 
oder außerhalb der Öffnungszeiten nach Abstimmung 

 
einzusehen. Um vorherige Terminabsprache per E-Mail: bauleitplanung@ochtrup.de oder per 
Telefon unter 02553/73-350 oder -352 wird gebeten. 
 
Soweit in den textlichen Festsetzungen auf technische Regelwerke – DIN-Normen, Richtlinien 
anderer Art, etc. – oder Gutachten Bezug genommen wird, können diese ebenfalls bei der 
Stadt Ochtrup an vorgenannter Stelle zu den allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden. 
DIN-Normen werden vom Deutschen Institut für Normung, Berlin, herausgegeben und können 
auch über die Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, www.beuth.de, bezogen werden. Sie sind 
außerdem beim Deutschen Patentamt hinterlegt. 
 
Diese Bekanntmachung ist im Amtsblatt der Stadt Ochtrup veröffentlicht und kann unter 
www.ochtrup.de, auf der Startseite unter „Amtsblatt“ abgerufen werden. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit gemäß § 6 Abs. 5 BauGB bekanntgemacht. Mit 
dem Tage dieser Bekanntmachung wird die 113. Änderung des Flächennutzungsplanes wirk-
sam. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW gegen die Satzung nach 
Ablauf von 6 Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister/in hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Ochtrup vorher gerügt und da-

bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

mailto:bauleitplanung@ochtrup.de
http://www.ochtrup.de/
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Hinweise gemäß §§ 44 und 215 BauGB: 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige 
Nutzung durch diesen Bauleitplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen 
wird hingewiesen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich: 
 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeich-

neten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 

über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, 
 
wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntmachung der Genehmigung des 
Flächennutzungsplanes schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verlet-
zung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
 
 
48607 Ochtrup, den 27.04.2026 
 
        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 
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28.) Bekanntmachung der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 44 „Bauge-
biet westlich der Straße Am Spieker“ der Stadt Ochtrup 
hier: Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB 
 
 
 
Bestätigung: 
 
Es wird nach § 2 Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) bestätigt, dass der 
Wortlaut des nachstehenden Beschlusses mit dem Ratsbeschluss übereinstimmt und dass 
nach § 2 Abs. 1 und 2 der BekanntmVO verfahren worden ist. 
 
48607 Ochtrup, den 27.04.2026 
 
        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 
 
 
 

Bekanntmachung 
 
3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 44 „Baugebiet westlich der Straße Am Spieker“ 
der Stadt Ochtrup 
hier: Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB)  
 
Der Rat der Stadt Ochtrup hat in seiner Sitzung am 18.12.2025 die 3. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 44 „Baugebiet westlich der Straße Am Spieker“ der Stadt Ochtrup gemäß § 10 
Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen einschließlich Begründung hierzu. 
 
Wesentliches Ziel dieses Bauleitplanverfahrens ist, die Umstrukturierung des Raiffeisenmark-
tes planungsrechtlich zu sichern. 
 
Der Geltungsbereich ist im anliegenden Plan gekennzeichnet und wird wie folgt begrenzt: 
 
Im Norden durch die nördlichen Grenzen der Flurstücke 209, 23 und 295, 
 
im Osten durch die östlichen Grenzen der Flurstücke 295, 296 und 293, 
 
im Süden durch die Gronauer Straße tlw., 
 
im Westen durch die westliche Grenze des Flurstückes 209. 
 
Die angegebenen Flurstücke und Straßen liegen in der Flur 31 der Gemarkung Ochtrup. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 44 soll in der Weise geändert werden, dass die Sondergebietsauswei-
sung erweitert wird. 
 
Durch die räumliche Zusammenlegung des Getränkemarktes und des Raiffeisenmarktes wird 
die Ausweisung eines Sondergebietes „großflächiger Einzelhandel“ mit der Zweckbestimmung 
Bau- und Gartenmarkt, Getränkemarkt und zoologischer Bedarf erforderlich. Verkaufsflächen 
sind nur im Bereich des aus den Flurstücken Nr. 23 und Nr. 295 gebildeten Grundstücks zu-
lässig. 
 
Die maximale Gesamtverkaufsfläche wird auf 1.250 m² begrenzt.  
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Für die einzelnen Sortimente gelten folgende Obergrenzen: 
Für den Getränkemarkt wird die maximale Verkaufsfläche auf 275 m² reduziert, für den zoolo-
gischen Bedarf sind maximal 320 m² zulässig und die maximale Verkaufsfläche für den Bau- 
und Gartenmarkt wird mit 900 m² festgelegt. 
 
Das zulässige Kernsortiment des Bau- und Gartenmarktes besteht aus: 

• Gartenbedarf und Gartengeräte, Pflanzen, Pflanzenschutz, Erden 
• Werkzeuge, Eisenwaren 
• Malerbedarf 
• Arbeitsschutzkleidung und Arbeitsschutzschuhe 
• Reitartikel 

 
Die Verkaufsfläche für Rand- und Nebensortimente beträgt max. 10%. 
 
 
Die 3. Änderung des Bebauungsplanes einschließlich Begründung und zusammenfassender 
Erklärung kann auf der Homepage der Stadt Ochtrup unter folgendem Link https://www.och-
trup.de/bauen-umwelt/stadtplanung/flaechennutzungs plan-bebauungsplaene-satzungen/in-
teraktive-bauleitplanuebersicht/ eingesehen werden. 
 
Eine andere leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit besteht darin, die Planunterlagen im 
Fachbereich III – Planen, Bauen und Umwelt - der Stadt Ochtrup, Hinterstr. 20, 48607 Ochtrup, 
während der Öffnungszeiten 
 

montags + mittwochs  von 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr 
dienstags   von 14.00 – 16.00 Uhr 
donnerstags   von 09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr 
freitags   von 09.00 – 12.00 Uhr 
oder außerhalb der Öffnungszeiten nach Abstimmung 

 
einzusehen. Um vorherige Terminabsprache per E-Mail: bauleitplanung@ochtrup.de oder per 
Telefon unter 02553/73-350 oder -352 wird gebeten. 
 
Soweit in den textlichen Festsetzungen auf technische Regelwerke – DIN-Normen, Richtlinien 
anderer Art, etc. – oder Gutachten Bezug genommen wird, können diese ebenfalls bei der 
Stadt Ochtrup an vorgenannter Stelle zu den allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden. 
DIN-Normen werden vom Deutschen Institut für Normung, Berlin, herausgegeben und können 
auch über die Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, www.beuth.de, bezogen werden. Sie sind 
außerdem beim Deutschen Patentamt hinterlegt. 
 
Diese Bekanntmachung ist im Amtsblatt der Stadt Ochtrup veröffentlicht und kann unter 
www.ochtrup.de, auf der Startseite unter „Amtsblatt“ abgerufen werden. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der Satzungsbeschluss zur Änderung des Bebauungsplanes wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 
BauGB öffentlich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt die 3. Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 44 „Baugebiet westlich der Straße Am Spieker“ der Stadt Ochtrup in Kraft. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW gegen die Satzung nach 
Ablauf von 6 Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister/in hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

https://www.ochtrup.de/bauen-umwelt/stadtplanung/flaechennutzungs%20plan-bebauungsplaene-satzungen/interaktive-bauleitplanuebersicht/
https://www.ochtrup.de/bauen-umwelt/stadtplanung/flaechennutzungs%20plan-bebauungsplaene-satzungen/interaktive-bauleitplanuebersicht/
https://www.ochtrup.de/bauen-umwelt/stadtplanung/flaechennutzungs%20plan-bebauungsplaene-satzungen/interaktive-bauleitplanuebersicht/
mailto:bauleitplanung@ochtrup.de
http://www.ochtrup.de/
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d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Ochtrup vorher gerügt und da-
bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Hinweise gemäß §§ 44 und 215 BauGB: 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige 
Nutzung durch diesen Bauleitplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen 
wird hingewiesen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich: 
 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeich-

neten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 

über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, 
 
wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntmachung des Bebauungsplanes 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden sind. 
 
48607 Ochtrup, den 27.04.2026 
 
        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 
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29.) Bekanntmachung der Ordnungsbehördlichen Verordnung über das  
Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen im Gebiet der 
Stadt Ochtrup vom 24. April 2026 
 
 
 
 

Ordnungsbehördliche Verordnung 
 
über das Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen im Gebiet der 
Stadt Ochtrup vom 24. April 2026 
 
 
Aufgrund des § 6 Abs. 1, 2 und 4 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten  
(Ladenöffnungsgesetz NRW – LÖG NRW) vom 16. November 2006 (GV NRW S. 516), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. März 2018 (GV NRW S. 172), in Verbindung 
mit den §§ 25 und 27 Abs. 1 und 4 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungs-
behörden - Ordnungsbehördengesetz (OBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom  
13. Mai 1980 (GV. NW. 1980 S. 528), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom  
10. Dezember 2024 (GV. NRW. S. 1184), wird von der Stadt Ochtrup als örtliche Ordnungs-
behörde gemäß Beschluss des Rates der Stadt Ochtrup vom 08.05.2025 folgende ordnungs-
behördliche Verordnung erlassen:   
 
 

§ 1 Verkaufsoffene Sonntage  
 
Verkaufsstellen im privilegierten Bereich im Gebiet der Stadt Ochtrup dürfen im Kalenderjahr 
2026 am 25. Oktober 2026 (Pottbäckermarkt) in der Zeit von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet 
sein.   
Die für die Öffnung der Verkaufsstellen privilegierten Bereiche werden laut Anlage 1 entspre-
chend ausgewiesen und definiert.    
 
 

§ 2 Ordnungswidrigkeiten  
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig Verkaufsstellen im Rahmen des 

§ 1 außerhalb der zugelassenen Zeiten und Orte offenhält. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 Abs. 2 LÖG mit einer Geldbuße bis zu  

5.000,00 € geahndet werden.   
 
 

§ 3 Inkrafttreten  
 
Die Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.   
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Bestätigung: 
 
Es wird nach § 2 Abs. 3 der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommuna-
lem Ortsrecht – Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) vom 26.08.1999 (GV. NRW.  
S. 516), zuletzt geändert durch Verordnung vom 05.11.2015 (GV. NRW. S. 741) bestätigt, 
dass der Wortlaut der vorstehenden Ordnungsbehördlichen Verordnung mit dem Ratsbe-
schluss vom 08.05.2025 übereinstimmt und dass nach § 2 Abs. 1 und 2 der BekanntmVO 
verfahren worden ist. Hiermit wird die Bekanntmachung angeordnet. 
 
48607 Ochtrup, den 24. April 2026 
 
 
        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 
 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende Ordnungsbehördliche Verordnung wird hiermit gemäß § 7 Abs. 4 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618), i. V. m. der Bekanntmachungsverordnung NRW in der zurzeit 
gültigen Fassung und § 11 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Ochtrup vom 13.07.2018, zuletzt 
geändert mit Änderungssatzung vom 18.12.2020, öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeordnung NW gegen Satzungen, sonstigen Bestimmun-
gen und Flächennutzungsplänen nach Ablauf von 6 Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
48607 Ochtrup, den 24. April 2026 
 
        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 
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